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BEBAUUNGSPLAN NR. 65b
NEUAUFSTELLUNG
"Nördlich Waggumer Hof"
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Kampfmittel 

DIN-Normen und sonstige außerstaatliche Regelwerke 

Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) und 
des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung vom 3. April 2012 (GVBI. S.46) in der zurzeit gültigen Fassung 
i.V.m. § 58 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBI. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Langenhagen den Bebauungsplan 
Nr. 65b Neuaufstellung, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie der 
örtlichen Bauvorschrift, als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
Langenhagen, den   14.04.2022 

 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister      Siegel 

  
 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 22.08.2016 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65b Neuaufstellung 
beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am 03.09.2016  
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
 

 
 
Langenhagen, den  14.04.2022 
 
 
 
 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister 
 

VA = Verwaltungsausschuss 

 
Entwurfsbearbeitung 

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet 
von der Abteilung Stadtplanung und Geoinformation der 
Stadt Langenhagen am 10.01.2022. 
 
 
 
 

 
 

 
Langenhagen, den 04.04.2022 
 
 
 
 
gez.: i. A. Ottensmeyer 

 
Abteilungsleiterin 

  
                                                            Planunterlage 
 
 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte 
 Maßstab 1:1000 
 Gemarkung: Langenhagen, Flur: 12 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 

Vermessungs- und Katasterverwaltung 
 

© 2021 

 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach 
(Antragsnummer: 043-L4-491/2021, Stand vom 31.05.2021). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Hannover , den 30.03.2022   
(Ort)                    (Datum) 
 
LGLN RD Hameln-Hannover  - Katasteramt Hannover - 
(Amtliche Vermessungsstelle) 
 
 
 
 

Im Auftrage 
 
 

                                                                             Siegel 
gez.: Kleinwächter  
(Unterschrift) 

 
  

Öffentliche Auslegung 
nach § 3 (2) BauGB 
 
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 13.09-2021 
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 27.09-2021 
ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben 
vom 05.10.2021 bis 04.11.2021 gemäß § 3 (2) BauGB i. V. m. § 3 
Plan SiG öffentlich ausgelegen. 
 

 
 
Langenhagen, den   14.04.2022 
 
 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister 

 

 
Erneute öffentliche Auslegung 
nach § 4 a (3) BauGB 

 
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am __.__.____ 
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die erneute 
öffentliche Auslegung gemäß § 4 a (3) BauGB beschlossen. 
Dabei wurde bestimmt, dass Anregungen nur zu den geänderten und 
ergänzten* Teilen vorgebracht werden können. 
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden 
am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben 
vom __.__.____ bis __.__.____ gemäß § 4 a (3) BauGB erneut 
öffentlich ausgelegen. 
 

 
Langenhagen, den __.__.____ 

 
 
 

Bürgermeister 
 
Es gilt die letzte erneute öffentliche Auslegung.                    * nicht Zutreffendes streichen 

 
Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 

 
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 13.09.2021 
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 27.09.2021  
 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben 
 vom 05.10.2021 bis 04.11.2021 gemäß § 3 (2) BauGB i. V. m. § 3 
 Plan SiG öffentlich ausgelegen. 
 
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom 27.09.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme 
bis zum 04.11.2021 gegeben.* 
 
 
Langenhagen, den  14.04.2022 
 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister 

* nicht Zutreffendes streichen 
  

Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 21.02.2022 
nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 (2) BauGB den 
Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10(1) BauGB beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langenhagen, den  14.04.2022 
 

 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister 

 

 
Rechtsverbindlichkeit 
 
Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 (3) BauGB am 27.04.2022 in 
der in Langenhagen erscheinenden Regionalausgabe ("Nordhanno- 
versche Zeitung") der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und der 
"Neuen Presse" ortsüblich bekanntgemacht worden und am 
selbenTage in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 
 
 
Langenhagen, den  03.05.2022 
 
 
gez.: Mirko Heuer 
 
Bürgermeister 

 

 
Verletzung von beachtlichen Vorschriften über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes im vereinfachten 
Verfahren 
 
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
ist die Verletzung von beachtlichen Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie ein 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorganges nicht geltend 
gemacht worden 
(§ 215 BauGB). 
 
 
 
Langenhagen, den __.__.____ 
 
 
 
 
Bürgermeister 

 

Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB

 
 

PLANZEICHENERKLÄRUNG
Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

¾ Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung ( § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
' Geschossflächenzahl, Höchstmaß*
0,4 Grundflächenzahl, Höchstmaß*

Anzahl der Vollgeschosse (zwingend)*
(hier 5-Geschoßigkeit)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)
Å abweichende Bauweise

Baulinie
Überbaubare Grundstücksfläche - Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)
Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)
Verkehrsflächen allgemein

*) Einfahrtbereich - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

+ + + + + Bereich ohne Ein- und Ausfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer 
Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsgaragen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und 
Abs. 6 BauGB):

: : : :
:::

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

gem. § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990.

*Beispielhafte Werte. Die Darstellung in der Planzeichnung ist maßgeblich.
Es gilt die BauNVO 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.11.2017.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 und (6) BauGB)
02 2 Hauptversorungungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch DN 800

A

H
Höhe baulicher Anlagen Mindest- und HöchstmaßOK 67,20m  

bis 69,70m
ü. NHN

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)
¤¢

Bindungen für Bepflanungen und Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 
6 BauGB)

Richtfunktrasse Telefonica mit Schutzkorridor0 02 2 2

Richtfunktrasse


